
 
 
 

 

Viele Fragen lassen sich häufig schon vor 

der Geburt klären. Manches ist einfacher 

zu besprechen, wenn Du noch nicht rund 

um die Uhr mit Deinem Kind beschäftigt bist. 

Du bist herzlich eingeladen: 

 

 

 

Frau Cramer 

Telefon: (0271) 404-2217 

E-Mail: k.cramer@siegen.de 

 

 

 

Frau Schein 

Telefon: (0271) 404-2364 

E-Mail: g.schein@siegen.de 

 

 

 

Frau Schumacher 

Telefon: (0271) 404-2334 

E-Mail: a.schumacher@siegen.de 

 

 

 

Herr Simons 

Telefon: (0271) 404-2216 

E-Mail: j.simons@siegen.de 
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Falls wir uns noch nicht kennengelernt haben, 

werden wir Kontakt zu Dir aufnehmen und Dich 

zu Hause besuchen, um alle wichtigen Dinge 

mit Dir zu besprechen. 

 

 

 

Universitätsstadt Siegen 

Der Bürgermeister 

Arbeitsgruppe Vormundschaften 

Weidenauer Straße 211 - 215, 57076 Siegen 

 

www.siegen.de 

www.facebook.com/universitaetsstadt.siegen 

www.twitter.de/stadt_siegen 

www.instagram.com/stadtsiegen   

 

Minderjährige 

Mütter 
 

Gesetzliche 

Vormundschaften 

Nach der Geburt... Hast Du noch Fragen? 
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Nach deutschem Recht bist Du bis zu Deiner  

Volljährigkeit nicht geschäftsfähig und kannst  

daher als minderjährige Mutter auch nicht selbst  

die rechtliche Vertretung Deines Kindes über-

nehmen. Dennoch wohnst Du mit Deinem Kind 

zusammen, versorgst, betreust, pflegst, erziehst 

es und trägst die Verantwortung (Personensorge). 

 

Du triffst auch alle wichtigen Entscheidungen für 

Dein Kind. Nur zur rechtlichen Vertretung mittels 

„Unterschrift“ bist Du, solange Du noch minder-

jährig bist, nicht befugt (Ruhen der elterlichen 

Sorge). 

 

Deshalb ist gesetzlich geregelt, dass Kinder von  

minderjährigen Müttern einen Vormund vom  

Jugendamt erhalten, der die rechtliche Vertretung 

des Kindes übernimmt. Bei Meinungsverschieden-

heiten zwischen der jungen Mutter und dem Vor-

mund geht die Meinung der Mutter vor. 

Wenn Dein Kind auf der Welt ist, informiert das 

Standesamt das Jugendamt der Stadt Siegen. 

Spätestens dann übernimmt auch der Vormund  

seine Aufgaben.  

 

Es handelt sich nicht um einen richterlichen Eingriff 

in Dein Sorgerecht und hat auch nichts mit Deinen 

Qualitäten als fürsorgliche Mutter zu tun. 

 

Die Vormundschaft endet, wenn 

 Du 18 wirst 

 Du den volljährigen Vater heiratest oder 

 Du mit dem volljährigen Vater eine  

 gemeinsame Sorgerechtserklärung abgibst. 

 

 

 

 

Ein Kind rechtlich zu vertreten bedeutet,  

vielfältige Aufgaben wahrzunehmen. 

Dabei überstützt Dich Dein Vormund.  

Denn im Interesse Deines Kindes berät 

Dich der Vormund bei folgenden Fragen: 

 

 Gesundheitsfürsorge, etwa Sicherstellung 

des Krankenversicherungsschutzes 

 Beantragung von Sozialleistungen,  

 eventuell Hilfen zur Erziehung 

 Vaterschaftsfeststellung, notfalls auch 

durch Antrag beim Familiengericht,        

Sicherung von Unterhalt 

 Mögliche Betreuung Deines Kindes      

während Schulbesuch/Ausbildung 

 Kontakt zu und Umgang mit dem  

 Vater Deines Kindes 

 Bei ausländischen Müttern: 

 Aufenthaltsstatus des 

 Kindes klären 

Was bedeutet gesetzliche Vormundschaft? 

Wobei unterstützt Dich der Vormund? 


